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Organ verschiedener Beamten -Vereinigungen .

Nr. 36 Bezug : Erscheint jeden Mittwoch und km» einzeln für 10 Taldpfenniz für lebe A»«zab», monatlich für 60 Soldpfenniz ,»züglich Porto, »»» Berlage «arlsruhe i. D .,
Karlfriedrichftrahe I «, bezogen werde » .

3 . Sept .

Wesoldungssperrgesetz und Gemeinde-
beainte

In der vorigen Nummer des Zentralanzeigers wurde eine
Eingabe des Deutschen Städtetages und verwandter Organi -
sationen an den Reichstag wegen baldigerAufhebung de?
Sverrjiesetzcs bekanntgegeben. Das darin zum Ausdruck
kommende Bestreben der Gemeinden , von den Fesseln dieses
Gesetzes loszukommen, ist verständlich und auch vom Stand -
Punkt der Befreiung der Reichs- und Staatsverwaltung von
wenig fruchtbarer Arbeit , wie sie in der Nachprüfung der
gemeindlichen Besoldungsordnimgen liegt , zu begrüßen und
zu unterstützen. Bei Würdigung aller Hierwegen ins Feld
geführten Gesichtspunkte darf aber doch die Tatsache nicht
aus dem Auge verloren werden , daß in bestimmten , mcht
gerade seltenen Fällen die Gemeinden bei der Einstufung
mancher Beamten doch erheblich weiter gegangen sind, als
dies bei gerechter Abwägung mit vergleichbaren Beamten der
Reichs- oder Staatsverwaltung , namentlich unter Berück -
sichtigung der in letzter Zeit ergangenen Entscheidungen des
Rcichsschiedsgerichts vertretbar gewesen wäre .

Setzt mau künftig den Bremshebel , der in den Bestim-
mungen des Besoldungssperrgesetzes liegt, oder den Regula -
tor , der in dem Einspruchsrecht des Neichsfinanzmiuisteriums
gegen ungebührliche Einstufungen oder sonstige Bevorzu -
gungen der Gemeindebeamten besoldungstechnischer Art ge-
geben ist, mit der Aufhebung des Besoldungssperrgesetzes außer
Wirksamkeit, so besteht immerhin die naheliegende Gefahr ,
daß die Freiheit der Gemeindeverwaltungen in der Aufstel-
lung und Handhabung ihrer Besoldungsordnungen in uner »
wünschter Weise ausgenützt werden 'könnte.

Diese Befürchtung verdient aber bis zu einem erheblichen
Grade an Berechtigung in dem Augenblick , in dem die Ge-
währ besteht , daß die Kommunen bei Aufstellung ihrer Bor -
anschlage und dabei namentlich bei Ausbalancierung ihres
Personaletats und des darin in Erscheinung tretenden Per -
sonalaufwands sich von streng sachlichen Gesichtspunkten lei -
ten lassen . In dieser Beziehung dürfte die Übertragung grö¬
ßerer Verantwortlichkeit und Selbständigkeit gerade aus dem
Gebietender Steuerhoheit an die Gemeinden angetan sein ,
eine schärfere Prüfung der Besoldungssätze und Stellenanfor -
derungen und, wenn nötig, Streichung , der nicht für berech,
tigt anerkannten Anforderungen oder Herabsetzungen durch die
zuständigen städtischen Korporationen , zwingend notwendig
erscheinen zu lasten.

Bei den heute und noch auf absehbare Zeit zu erwarten -
den Steuerlasten und der Schwierigkeit, die öffentlichen Haus -
Haltspläne im Gleichgewicht zu erhalten , wird es auch bei
Städten und Gemeinden auf eine gründliche Abwägung der
sachlichen wie auch' der persönlichen Ausgaben eines jeden
Zweiges der städtischen oder gemeindlichen Verwaltung an -
kommen. Nach dem Grundsatz : Wenige, aber gutbezahlte Be-
«mte wird man es dann zwar hinnehmen können, daß der
eine oder andere Beamte entsprechend seinem Aufgaben¬
kreis, seiner Verantwortlichkeit und seinen Leistungen in
eine gewisse Besoldungsgruppe eingestuft wird oder aufrückt,
wenn gleichzeitig die Durchprüfung der Stellenverhältnisse
keinen Anlaß zu Bedenken jener Art gibt, es befänden sich
unter den Inhabern bestimmter Stellen Personen , die nach
Vorbildungsfähigkeiten hinter dem Durchschnitt der Beamten
in der Reichs- und Staatsverwaltung stehen.

Nach dieser Richtung zu zutreffenden Urteilen zu gelan-
gen , wird manchmal schwer sein und es bedarf schon einer be-
deutenden Erfahrung und Umsicht, um bei Überprüfung der
Anforderungen im persönlichen Aufwand in den Gemeinde -

Voranschlägen berechtigte Ansätze von ungerechtfertigten Ein -
stellungen zu scheiden . Hinzu kommt noch, daß die Beanstan¬
dung von verwaltungsseitig aufgestellten Haushaltplänen in
der gedachten Weise von den Beteiligten und den hinter ihnen
stehenden Parteien mitunter mit allen zu Gebote stehenden
Mitteln unwirksame zu machen versucht wird , so daß in
vielen Fällen die gutgemeinte Absicht bei bestimmten Bean -
standungen entstellt und in ihrer Wirkung zum Nachteil der
Gesamtheit der Steuerzahler vereitelt wird.

Gerade die Erwägung , ob die Gemeinden aus sich heraus
ein genügend starkes Korrektiv gegen Überspannungen im
Besoldung «- usw. Aufwand stellen können , wird für die Frage
der Aufhebung des Besoldungssperrgesetzes von nicht unwe¬
sentlicher Bedeutung sein.

Die Betriebskosten der Ikeickskinanz -
Verwaltung

Im letzten Jahre ist eine hauptsächlich aus politischen
Gründen geschürte Hetze gegen die Reichsfinanzverwaltung
geführt worden, die in der Anwendung ihrer Mittel
recht skrupellos war . Ein Hauvtargum ^nt . immer wieder
in unberechtmster Weise angeführt worden ist, war die stän-
dige Behauptung , die Reichsfinanzverwaltung arbeite „ zu
teuer "

. Wenn vorsichtige Gegner sich auch nicht auf den Be-
weis für ihre Angaben einließen , sondern jede Zahlenangaben
ängstlich vermieden, so konnte man diese Vorsicht von Agi-
tatoren zweiter Garnitur nicht erwarten . Und in der Tat
haben wir aus allen Teilen des Landes Nachrichten über
solche ziffernmäßigen Uberschwenglichkeiten hören müssen.
Wenn eine Osnäbrücker Zeitung berichtete, daß durch die
Mißwirtschaft der Reichsfinanzvevw<Atung die Finanzämter 60
v . H. ihrer gesamten Einnahmen für sich verbrauchten , so
wurde in Pommern und Bayern sogar mit Ziffern von 75
und 80 v . H . jongliert ! Was sich die kleine Provinzpresse,
die Kreisblätter usw . in dieser Richtung an Übertrei¬
bungen geleistet haben dürften , läßt sich nur ahnend
vermuten .

Der Bund Deutscher Reichssteuei^beamten , der sich aus
rein sachlichen (nicht Verbands - ) Gründen in entschiedenster
Weise für die Reichssteuerverwaltung ausgesprochen hat,
hat schon früher Gelegenheit genommen, auf das Zutreffende
dieser Zahlenangaben hinzuweisen. Dabei ist er zu dem
Resultat gekommen , daß die Verwaltungskosten der Reichs-
abgabenverwaltung rund 1 v . H . betragen . Diese Berech¬
nung wird jetzt durch eine von zuständiger Seite kommende
Entgegnung noch auf 6,5 v . H . berichtigt. Die offizielle Mit -
teilung lautet :

„Daß die Kosten der gesamten Finanzverwaltung
gegenüber dem Friedensstande nicht unbeträchtlich ge-
wachsen sind, kann nicht wundernehmen , da von der
Übernahme der Finanzverwaltung aus das Reich und von
den bereits erörterten Teuerungsfaktoren abgesehen, über -
all infolge des Krieges neue umfangreiche Aufgaben
entstanden sind . Für die Reichsfinanzverwaltung sei an
die Verteilung der Rentenbanklasten erinnert , der die
Verteilung der Jndustrieobligationen folgen wird . Es
bedarf keiner Begründung , daß die wesentlich intensiveren
steuerlichen Eingriffe , die mit schwierigeren wirtschaftlichen
Verhältnissen zusammentreffen , eine ganzbeträchtliche
Mehrarbeit bedingen, um so mehr, als gleichzeitig stärkere
Rechtsgarantien geschaffen wurden und andererseits die
Finanzlage zu schleunigster Arbeit drängte , insbesondere
zu raschester Zuführung der Steuerbeträge an die Reichs-
kasse durch Erhebung der Steuern in kürzeren Terminen ,

sowie durch eine verstärkte Vollstveckungstätigkeit.
kommt, daß die Reichsfinanzverwaltung auch für $>i
Länder nicht nur steuerliche , sondern in weitem Ums-n,

'
andere Finanz - und Kassengeschäfte besorgt, die zu ein
großen Teil einen breiten Raum in ihrem Gefüge el
nehmen . Obgleich ein Teil der Arbeiten der 9iek(j3fina

'

Verwaltung nicht unmittelbar zu Einnahmen führt , die -
Reichshaushalt erscheinen und damit die VerhältmbM
der Ausgaben zu den Einnahmen ungünstig beeinflu
wird , kommt die Reichssteuerverwaltung bei den Besitz- unj
Kerkehrssteuern mit einem Betriebsköstensatze von ß >
v . H . aus , der hinter den Kosten der früheren Steuerder
waltung in den Ländern , die einen vergleichbaren Auf
gabenkreis hatten , zurückbleibt/

Diese Erklärung dürfte endlich und endgültig alle jen,
Agitationslügen , daß die Rekchsfinanzverwaltung mit eine
unnatürlich hohen Betriebsfaktor arbeite , zerstreuen . §
bietet daneben auch die Möglichkeit, interessante Verglei
mit den Betriebskosten der ehemaligen Länderberwaltunz
zu ziehen. Nach früheren Berechnungen haben wir festge,
stellt, daß in den größeren Ländern der Betriebsfaktor ü'
7 V. H. hinausging und ' beispielsweise für Bayern etwa 7
v. H. der Gesamteinnahmen betragen hat .

(Steuerwarte Nr . 16 v . Aug . 1924.)

Beamte und Handwerk
Nach einem Bericht in Nr . 25 der „ Nordwestdeutschen Hand.

Werkszeitung" führte der Generalsekretär Dr . Mensch t>o«
Reichsverband des Deutschen Handwerks in seinem Vortrs
„Die BerufSstandspolitik des Handwerks " folgendes auS :

„ Ich denke dann weiter an die Regelung der Beamtender .
Hältnisse . Selbstverständlich muß die Herabsetzung der Ge.
hälter zu einer Beschränkung der Kaufkraft der Beamte,
führen . Es wird deshalb für die weitere Tätigkeit des Hand-
Werks sehr wesentlich sein , daß durch fortschreitende Gesun ,
dung des ReichshaushalteS eine Erhöhung der Gehälter und
der Kaufkraft der Beamten eintritt . Wobei dann allerdingt
die Forderung wohl berechtigt ist, daß die unmittelbare Per-
sorgung der Beamtenschaft in eigener Regie zum wenigste ,
staatlicherseits nicht weiter gefördert wird ."

Die Wohlfahrt des Handwerks wie des gesamten Mittel-
standes ist mit der Wohlfahrt der Beamtenschaft unlöslich der.
bunden . Je mehr die Erkenntnis dieser Wahrheit an Bode«
gewinnt , desto eher hat der gewerbliche Mittelstand Aussicht
wieder wirtschaftlich aus einen grünen Zweig zu kommen .

Gehaltsabbau in der Schweiz
In der Schweiz ist ein neuer Besoldungs - Gesetze

Wurf erschienen , der für viele Beamtengruppen
nen Lohnabbau borsieht. Der Entwurf kürzt 4*
bisherigen Bezüge : des Bahnarbeiters um 183 Fr . , des Post,
bürodieners um 842 Fr ., des Grenzwächters um 15 Fr ., bei
Briefträgers um 542 Fr ., des Stationsgehilfen 1 . Kl . v
220 Fr . , des Post - und Telegraphenbeamten um 600 Fr ., bei
versetzbaren Post - und Telegraphenbeamten um 1200 Fr .

Man darf , um diese Maßnahme der schweizerischen jfie.
gierung richtig zu verstehen, nicht vergessen, daß die Gehälter
der Schweizer Beamten heute wesentlich über der Friedens ^ ,
liegen. Die Einkommen eines großen Teiles der deutschen
Beamten haben auch heute noch nicht den Friedensstand tt
reicht.

Was der Beamte für Familie u . Haushalt benötigt
Aretz & Cie .

Inhaber: #1 , F ackler

KaiserstraBe 215 Telephon 219
Spezialhaus in Gummiwaren und Linoleum

Gummischuhe , Herren - und Damen -Gummi «
Mäntel , Wachstuch i Tischdecken , Läufer ,
Wandschoner , Linoleum , Stückware , Teppiche

und Läufer , Gummi -Spielwaren CA .303

J JE JD JBJ FL BEAMTE
deckt seinen Bedarf in Lebensmitteln ,
sowie Wasch - und Putzmitteln am

vorteilhaftesten bei

! . fizsu , iiiog , Karlsruhe
Bürgerstraße 6 Telephon 1629

CaST Behörden erhalten Vorzugspreise "MG

|
Bgg

!f !
jg £ S E ■

^n ^ia ^>er : Hadder

Kaiserstraße 215 Telephon 219

Abteilung I : Sämtliche Gummiwaren und Krankenpflcgeartikel ,
Gummikurzwaren . Damenbed . Hygienische Artikel . Herrenbed .
Abteilung II : Technische Gummi- und Asbestwaren , Treib¬

riemenlager und Bedarfsartikel für Maschinenbetrieb , j
GroSverkauf . Kleinverkauf .

Färberei u . ehem . Waschanstalt

D. LaschTelefon
1953

Telefon
1953

reinigt und färbt alle in dieses Fach einschlagende Gegenständ «

Prompte Bedienung : Mäßige Preise
@9(323

Mehle & Schlegel

IKaiserstraße

124 b Karlsruh « Kaiserstraße 124b

Kleiderstoffe ----- Seidenstoffe ----- Samt
Anzugstoffe ===== Baumwollstoffe

Geschmackvolle Auswahl Mäßige Preise

I Teilzahlung gerne gestattet |

Spezialhaus in CA .325
Herren - u .Damenkleiderstoffe
SeidenstoffeAussteuerartikel
Willi. Braunagel
Herrenstr . 7 Herrenstr . 7

zwischen Kaiserstraße und Schloßplatz .

Ecke Kaiser - u . Douglasstr . (Hauptpost ) Tel . 5220

Kompl. Wohnungseinrichtungen
Schlaf -, Wohn- u. Herren
zimmer , Küchen
US»

An*
Art .Polster -

Spenglers Geschichts -Philosophie
Eine Kritik

Von
Prof . Dr . KARL SCHÜCK

Preis M . — .75

Am deutlichsten hat ihn bis jetzt wohl KARL SCHÜCK
formuliert .« (Hochland.)

Schück berücksichtigt auch den 2 . Band vom Untergang des
Abendlandes .

und Einzelmöbel
Patent - Matra tzen

Tel . 5224 . Hauptlager Mahlburg , Philip istr . 19

Verlag G . Braun , Karlsruhe i . B.
Karlfriedrichstraße 14.

Bezugsquellen für den Bedarf der Behörden
Q . BRRÜM i : KARLSRUHE
Vormals G. Braunsche Hofbuchdruckerei undVerlag

Karlfriedrichstraße 14

Herstellung von Druckarbeiten
für staatliche und städtische Behörden

■
I fllr Polizei - u . Gemeindebeamte , Feuerwehrkorps ,UniTOrmen ?»». U. Finanzbeamte. Eisen - u . Straflanbaliner,
— — — — Feld u.Waiiihü ' er,sowie Berufskleidungen jed .Art

Albert Hilbert , G . m . b . H . , Rastatt
Süddeutsche Bekleidungsindustrie

Filiale : Luawigshafen a. Rhein , Bismarcketraß « 40 .

GEBRÜDER BACHERT

KARLSRUHE i . B.
Liststr. S Tel . 443

Glocken - und Metallgiesserej
Eisen - und Tempergiesserei

Druck G. Lraun . Karlsruhe .


	[Seite 941]

